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1. Beschlussvorschlag

Der Rat der Stadt beschließt gemäß § 2 Abs. 1 und 4 Baugesetzbuch (BauGB) in der derzeit 
gültigen Fassung, das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 2-330-0 für den 
Bereich Selfkant/ Zum Breijpott im Ortsteil Kellen einzuleiten. Der Öffentlichkeit und den 
Behörden und Trägern öffentlicher Belange ist gem. §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 frühzeitig 
Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung zu geben.



2. Schilderung des Sachverhaltes / Begründung

Im östlichen Teil von Kellen befindet sich derzeit eine Freifläche, auf der zukünftig die 
Nutzung Wohnen entwickelt werden soll. Die Fläche wird derzeit durch die Straßen Selfkant 
und Zum Breijpott erschlossen. 

Dieser Bereich befindet sich derzeit im Außenbereich gemäß § 35 BauGB. Um hier eine 
Bebauung zu ermöglichen, ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes notwendig. Der 
Flächennutzungsplan in Aufstellung sieht hier bereits eine Wohnbauflächen vor, so dass der 
Flächennutzungsplan nicht geändert werden muss. 

Ziel des Bebauungsplanes ist es, angrenzend an die bestehende Bebauung in Kellen 
Wohnraum zu schaffen. Es wird ein Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen, in dem eine 
offene Bauweise vorgegeben ist. Zur Erschließung des Plangebiets wird keine weitere 
Straße benötigt, sollte die Fläche erweitert werden, ist eine Erschließung für den 
Innenbereich jedoch noch möglich. 

Um diesen Bereich einer Wohnnutzung zugänglich zu machen, ist die Aufstellung des 
Bebauungsplanes 2-330-0 aus städtebaulicher Sicht zu empfehlen.

Kleve, den 29.05.2018

In Vertretung

(Haas)
Erster Beigeordneter/
Stadtkämmerer


